
§ 0732 BGB

Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss ein Beschluss, der die
Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand hat, mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der
abgegebenen Stimmen gefasst werden.

Fassung ab 01. Jan 2024

_____________________________

Fassung bis einschl 31. Dez 2023

§ 732 BGB Rückgabe von Gegenständen

Gegenstände, die ein Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassen hat, sind ihm
zurückzugeben. Für einen durch Zufall in Abgang gekommenen oder verschlechterten Gegenstand kann er
nicht Ersatz verlangen.
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